
Allgemeine Verkaufsbedingungen

§ 1 Allgemeines / Geltungsbereich

1) Verbraucher i. S. d. Verkaufsbedingungen sind natürliche Personen, mit denen in Ge-
schäftsbeziehung getreten wird, ohne daß diesen eine gewerbliche oder selbständige
berufliche Tätigkeit zugerechnet werden kann. 
Unternehmer i. S. d. Verkaufsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen
oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten
wird, die in  Ausübung einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit
handeln.
Kunde i. S. d. Verkaufsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer.

2) Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unse-
ren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht
an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere
Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender
oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die
Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen.

3) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausführung dieses
Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen.

4) Unsere Verkaufsbedingungen gelten bei Geschäften mit Unternehmern auch für alle
künftigen Geschäfte mit dem Unternehmer.

§ 2   Angebot und Vertragsschluß

1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich.  Annahmeerklärungen und
sämtliche Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit unserer schriftlichen  oder
fernschriftlichen Bestätigung.

2) Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur
verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird. 

3) Unsere Verkaufsangestellten sind nicht befugt, mündliche Nebenabreden zu treffen
oder mündliche Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt des schriftlichen Vertra-
ges hinausgehen.

4) An Abbildungen, Mustern, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen
behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht
zugänglich gemacht werden. Dies gilt insbesondere für solche schriftlichen
Unterlagen, die als “vertraulich” bezeichnet sind; vor ihrer Weitergabe an Dritte
bedarf der Kunde unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

5) Der Vertragsschluß erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen
Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, daß die Nichtlie-
ferung nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluß eines kongruenten
Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer.
Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Die
Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet.

§ 3  Preise / Zahlungsbedingungen

1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise
“ab Werk” ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt.

2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist bei Geschäften mit Unternehmern nicht in unseren
Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der  Rechnungstellung
in der Rechnung gesondert ausgewiesen. Bei Geschäften mit  Verbrauchern ist im 
Kaufpreis die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten.

3) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.
4) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto

(ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig.
Der Verbraucher hat während des Verzuges die Geldschuld in Höhe von 5%-Punkten
über dem jeweiligen Basiszinssatz zu verzinsen. Der Unternehmer hat während des
Verzuges die Geldschuld in Höhe von 8% über dem Basiszinssatz zu verzinsen.
Gegenüber dem Unternehmer sind wir berechtigt, einen höheren Verzugsschaden
geltend zu machen,  falls wir in der Lage sind, einen höheren Verzugsschaden nach-
zuweisen. Der Unternehmer ist jedoch berechtigt, uns nachzuweisen, daß uns als Fol-
ge des Zahlungsverzuges kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.

5) Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er
zur Ausübung seines Zurückbehaltungsrechtes insoweit befugt, als sein Gegen-
anspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

§ 4  Lieferzeit

1) Liefertermine oder -fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden
können, bedürfen der Schriftform.

2)    Der Beginn einer von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller techni-
schen Fragen voraus.

3) Kommt der Kunde in  Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten,
so sind wir berechtigt, den uns entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger
Mehraufwendungen, zu verlangen. In diesem Fall geht auch die Gefahr eines zufälli-
gen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem
Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahmeverzug gerät.

4) Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt.

§ 5   Versand und Gefahrübergang

1) Die Gefahr geht auf den Unternehmer über, sobald die Sendung an die den Transport
ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung unser Werk ver-
lassen hat. Wird der Versand auf Wunsch des Unternehmers verzögert, geht die Ge-
fahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf ihn über.
Sofern der Unternehmer es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transport-
versicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Unternehmer.
Bei Geschäften mit Verbrauchern geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der
zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache auch beim Versendungskauf erst mit
der Übergabe der Sache auf den Verbraucher über.

2) Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde in Verzug der Annahme ist.
3) Bei Abholung von der Lieferstelle obliegen dem Kunden bzw. seinen Beauftragten das

Beladen des Fahrzeuges und die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften bzgl. des
Gefahrguttransportes.

4) Das Abladen und Einlagern der Ware ist in jedem Fall Sache des Kunden.
5) Bei Lieferungen in Tankfahrzeugen und Aufsetztanks hat der Kunde für einen einwand-

freien technischen Zustand seiner Tanks oder sonstigen Lagerbehälter zu sorgen und
den Anschluß der Abfülleitungen an sein Aufnahmesystem in eigener Verantwor-
tung zu veranlassen. Unsere Verpflichtung beschränkt sich auf die Bedienung der
fahrzeugeigenen Einrichtungen.

6) Soweit unsere Mitarbeiter beim Abladen bzw. Abtanken darüberhinaus behilflich sind
und hierbei Schäden an der Kaufsache oder sonstige Schäden verursachen, handeln
sie auf das alleinige Risiko des Kunden und nicht als unsere Erfüllungsgehilfen.

7) Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend bei der Belieferung durch dritte
Beförderungsunternehmen, soweit aus deren Verhalten eine Haftung für uns herge-
leitet werden könnte. Die Haftung des Dritten bleibt unberührt.

4) Bei Lieferungen in Kesselwagen hat der Kunde in eigener Verantwortung für schnell-
ste Entleerung und frachtfreie Rücksendung an uns oder die angegebene Anschrift zu
sorgen. Im Falle einer vom Unternehmer zu vertretenden Verlängerung der Standzeit
in seinem Betrieb geht die hierfür angefallene Kesselwagenmiete zu Lasten des Kun-
den.

§ 7  Mängelgewährleistung

1) Ist der Käufer Unternehmer, leisten wir für Mängel der Ware zunächst nach unserer
Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.

2) Ist der Käufer Verbraucher, so hat er zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch
Nachbesserung oder Ersatzlieferung erfolgen soll. Wir sind jedoch berechtigt, die  Art
der gewählten Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen
Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile
für den Verbraucher bleibt.

3) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl
Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages
(Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere
bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunde jedoch kein Rücktrittsrecht zu.

4) Ist der Käufer Unternehmer, bleibt die Regelung des § 377 HGB unberührt.
Verbraucher müssen uns innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach dem Zeitpunkt,
zu dem der vertragswidrige Zustand der Ware festgestellt wurde, über offensichtliche
Mängel schriftlich unterrichten. Maßgeblich für die Wahrung der Frist ist der Zugang
der Unterrichtung bei uns. Unterläßt der Verbraucher diese Unterrichtung, erlöschen
die Gewährleistungsrechte zwei Monate nach seiner Feststellung des Mangels. Dies
gilt nicht bei Arglist des Verkäufers. Die Beweislast für den Zeitpunkt der Feststellung
des Mangels trifft den Verbraucher. Wurde der Verbraucher durch unzutreffende
Herstelleraussagen zum Kauf der Sache bewogen, trifft ihn für seine Kaufentschei-
dung die Beweislast. Bei gebrauchten Gütern trifft den Verbraucher die Beweislast für
die Mangelhaftigkeit der Sache.

5) Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter Nacher-
füllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch
wegen des Mangels zu.
Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt die Ware
beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf
die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht,
wenn wir die  Vertragsverletzung arglistig verursacht haben.

6) Für Unternehmen beträgt die Gewährleistungfrist ein Jahr ab Ablieferung der Ware.
Für Verbraucher beträgt die Verjährungsfrist zwei Jahre ab Ablieferung der Ware. Bei
gebrauchten Sachen beträgt die Verjährungsfrist ein Jahr ab Ablieferung der Ware.
Dies gilt nicht, wenn der Kunde uns den Mangel nicht rechtzeitig angezeigt hat (Ziffer
4 dieser Bestimmung).

7) Ist der Käufer Unternehmer, gilt als Beschaffenheit der Ware grundsätzlich nur die
Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anprei-
sungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben keine vertragsgemäße
Beschaffenheitsangabe der Ware dar.

8) Erhält der Kunde eine mangelhafte Montageanleitung, sind wir lediglich zur Lieferung
einer mangelfreien Montageanleitung verpflichtet und dies auch nur dann, wenn der
Mangel der Montageanleitung der ordnungsgemäßen Montage entgegensteht.

9) Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde durch uns nicht. Herstellergarantien blei-
ben davon unberührt.

§ 8  Haftungbeschränkungen

1) Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den
nach der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durch-
schnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.
Gegenüber Unternehmern sind Schadensersatzansprüche unabhängig von der Art der
Pflichtverletzung, einschließlich unerlaubter Handlungen, ausgeschlossen, soweit
nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten vorliegt. Bei Verletzung wesent-
licher Vertragspflichten haften wir für jede Fahrlässigkeit, jedoch nur bis zur Höhe des
vorhersehbaren Schadens. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt
ist, gilt dies auch für unsere Angestellten, Arbeitnehmer, Vertreter und Erfüllungsgehil-
fen.

2) Die Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse in Ziff. 1) gelten nicht für Ansprüche,
die wegen arglistigen Verhaltens von uns entstanden sind, sowie bei einer Haftung für
garantierte Beschaffenheitsmerkmale, für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz
sowie Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

3) Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach einem
Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns grobes Verschulden vorwerf-
bar ist, sowie im Falle von uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder
bei Verlust des Lebens.

§ 6   Verpackung

1) Sofern unsere Lieferungen in Leihgebinden erfolgen, sind diese spätestens innerhalb
von vier Wochen nach Eintreffen beim Kunden von diesem in entleertem, einwand-
freiem Zustand auf seine Rechnung und sein Risiko an uns zurückzusenden oder ggf.
frei unserem Fahrzeug gegen Empfangsbestätigung zurückzugeben.

2) Kommt der Kunde der unter 1) genannten Verpflichtung nicht fristgemäß nach, sind
wir berechtigt, für die über vier Wochen hinausgehende Zeit eine angemessene
Gebühr zu berechnen und nach erfolgloser Fristsetzung zur Rückgabe unter
Anrechnung der vorgenannten Gebühr den Wiederbeschaffungspreis verlangen.

3) Die angebrachten Kennzeichen dürfen nicht entfernt werden. Leihverpackung darf
nicht vertauscht und nicht mit anderem Gut befüllt werden. Für Wertminderungen,
Vertauschen und  Verlust haftet der Kunde ohne Rücksicht auf Verschulden. Maßgebend
ist der Eingangsbefund in unserem Betrieb. Eine Verwendung als Lagerbehälter oder
Weitergabe an Dritte ist unzulässig, soweit dies nicht vorher vereinbart ist.

§ 9  Eigentumsvorbehalt

1) Bei Verträgen mit Verbrauchern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur
vollständigen Zahlung des Preises vor (Vorbehaltsware).
Bei Verträgen mit Unternehmern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur
vollständigen Begleichung aller Forderungen, die uns aus der Geschäftsverbindung
gegen den Unternehmer jetzt oder künftig zustehen, vor (Vorbehaltsware).

2) Wir sind berechtigt, die Vorbehaltsware auf Kosten des Kunden gegen Diebstahl,
Bruch-, Feuer-, Wasser- und sonstige Schäden zu versichern, sofern nicht der Kunde
selbst die Versicherung nachweislich abgeschlossen hat.

3) Der Kunde darf die Vorbehaltsware weder verpfänden noch zur Sicherung übereig-
nen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahmungen oder sonstigen Verfügungen durch
dritte Hand hat er uns unverzüglich davon zu benachrichtigen, damit wir unsere Ei-
gentumsrechte durchsetzen können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die in
diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten
zu erstatten, haftet hierfür der Kunde.

4) Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei
Zahlungsverzug, vom Vertrag zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen.

5) Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller gem.
§ 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Wird die in unserem Eigentum stehende Vor-
behaltsware mit anderen Gegenständen verarbeitet,  so erwerben wir das Miteigentum
an der neuen Sache im Verhältnis des Verkehrswertes unserer Ware zum Wert der ande-
ren verarbeiteten Gegenstände zur Zeit der Verarbeitung.  Der Kunde wird die neue
Sache mit der verkehrsüblichen Sorgfalt kostenlos für uns verwahren.

6) Der Unternehmer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen
Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht in Verzug ist. Die
aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte
Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen (einschließlich
sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der Unternehmer bereits jetzt
sicherungshalber in vollem Umfang an uns ab. Wir ermächtigen ihn widerruflich, die
an uns abgetretenen Forderungen für unsere Rechnung im eigenen Namen einzuzie-
hen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Unter-
nehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt.

7) Wir verpflichten uns, auf Anforderung die uns zustehenden Sicherungen insoweit frei-
zugeben, als ihr  Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt.

§ 10 Gerichtsstand / Erfüllungsort

1) Sofern der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtliches Sondervermögen ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch
berechtigt, den Kunden auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.
Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.

2) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz
Erfüllungsort.

§ 11 Anwendbares Recht,Teilnichtigkeit

1) Für diese Verkaufsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen uns und
dem Kunden gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluß des
Rechts des UN-Übereinkommens über Verträge über den internationalen Warenkauf.

2) Sollte eine Bestimmung in diesen Verkaufsbedingungen oder eine Bestimmung im
Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die
Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder  Vereinbarungen nicht berührt.


